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Vorlage 
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und den Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales

V021/2022  Kündigung der Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der 

öffentlichen Jugendhilfe im Landkreis Helmstedt  zum 31.12.2022

Die anliegende Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen 
Jugendhilfe im Landkreis Helmstedt wurde nach Beschluss des Interimsrats der Stadt 
Helmstedt vom 31.08.2017 (V158/2017) mit einer Laufzeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2022 bei 
einer kündbaren Verlängerung um jeweils ein Jahr zwischen dem Landkreis Helmstedt und 
der Stadt Helmstedt geschlossen. Zeit- und deckungsgleich ist diese Vereinbarung seinerzeit 
auch von allen anderen kreisangehörigen Gebietskörperschaften abgeschlossen worden.

Die Verwaltungen aller kreisangehörigen Gemeinden betrachten mittlerweile die 
Auskömmlichkeit der Landkreiszahlungen vor dem Hintergrund der weiterhin hohen 
Zuschussbedarfe im Bereich der Kindertagesstätten und des Ganztagsbetriebs der 
Grundschulen auf dieser Basis als nicht gegeben. Vielmehr wird die zwingende Notwendigkeit 
gesehen, eine von allen Beteiligten getragene Vereinbarung neu aufzustellen, um die 
Finanzierung angemessen, verlässlich und zukunftsorientiert auszurichten, weshalb sie ihren 
Räten die Kündigung dieser Vereinbarung anempfehlen. Hier sollte sich auch die Stadt 
Helmstedt in dieses gemeinschaftliche Verfahren einbringen. 

Die Verwaltung empfiehlt daher, die bestehende Wahrnehmungsvereinbarung fristgerecht mit 
Ablauf des 31.12.2022 zu kündigen und in die Verhandlungen über den Neuabschluss einer 
Wahrnehmungsvereinbarung ab dem 01.01.2023 gemeinsam mit allen anderen 
Gebietskörperschaften im Landkreis Helmstedt einzusteigen.

Beschlussvorschlag:

Die Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe im 
Landkreis Helmstedt zwischen der Stadt Helmstedt und dem Landkreis Helmstedt wird 
fristgerecht mit Ablauf zum 31.12.2022 gekündigt.
Die erforderliche Aufnahme von Verhandlungen zwischen dem Landkreis Helmstedt und den 
kreisangehörigen Gemeinden soll mit dem Ziel des Neuabschlusses einer unmittelbar 
anschließenden Vereinbarung für die Stadt Helmstedt erfolgen.

Wittich Schobert
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